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Sitzungsvorlage Gemeinderat 
Vorlage Nr. 552/2023 

Amt / Sachgebiet:  Kämmerei 

Bearbeiter*in: Widenmaier, Jochen 

Aktenzeichen: 644.10 

Sitzungstermin: 12.09.2023 GR 

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 

 
 
 

K W E  K o m m u n a l e  W o h n b a u  E h n i n g e n  G m b H                                                                                
B e r i c h t  ü b e r  d e n  J a h r e s a b s c h l u s s  2 0 2 2  
 
 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g :  
 
In der Gesellschafterversammlung der KWE Kommunale Wohnbau GmbH sollen folgende 
Beschlüsse gefasst werden: 
 
1. Der Jahresabschluss 2022 wird, wie von der Geschäftsführung vorgeschlagen,  
 festgestellt. 
 
2. Der Jahresüberschuss 2022 wird dem bestehenden Gewinnvortrag hinzugerechnet 

und auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
3. Von dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers, der 

HABITAT Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH – 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – wird zustimmend Kenntnis genommen. 

 
4. Vom Bericht des Aufsichtsrates wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 
5. Die Geschäftsführung wird entlastet. 
 
6.  Der Aufsichtsrat wird entlastet. 
 

 

E i n l e i t u n g :  
 
Über den Jahresabschluss 2022 der KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH wird  
berichtet und Beschlussempfehlungen an die Gesellschafterversammlung sollen 
beschlossen werden. 
 
 
S a c h v e r h a l t :  
 
Entsprechend dem Gesellschaftervertrag ist alleinige Gesellschafterin der KWE  
Kommunale Wohnbau GmbH – die Gemeinde Ehningen. Gesetzlicher Vertreter der 
Gemeinde Ehningen ist der Bürgermeister. Er vertritt die Gemeinde in der 
Gesellschafterversammlung. 
 
Der Gemeinderat als Gremium kann nicht Gesellschafterversammlung sein.  
Der Beschlussantrag stellt insofern einen Abstimmungsauftrag an den Bürgermeister in der 
Gesellschafterversammlung dar. 
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Entsprechend § 11 Ziff. 3 des Gesellschaftervertrages der KWE i.V.m. § 171 Aktiengesetz 
hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss mit Lagebericht sowie den Vorschlag der 
Geschäftsführung für die Verwendung des Bilanzgewinns oder der Behandlung des 
Bilanzverlustes und das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zu beraten. Mit dem 
Bericht des Aufsichtsrates wird der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht der 
Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses vorgelegt. 
 
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wurde von der KWE Kommunale 
Wohnbau Ehningen GmbH und der Ladinig + Bukowski Steuerberatungsgesellschaft mbH 
Gärtringen erstellt und von dem durch den Aufsichtsrat bestimmten Abschlussprüfer der 
HABITAT Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – 
geprüft. Die Prüfung erstreckte sich auf das Rechnungswesen, den Jahresabschluss, den 
Lagebericht, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Unternehmens und wurde mit Unterbrechungen vom 03.04. bis 14.04.2023 
durchgeführt. 
 
Ferner erfolgte die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG). Das Ergebnis 
ist im schriftlichen Bericht der HABITAT zusammengefasst und mit dem uneingeschränk- 
ten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers versehen. 
 
Als Anlage sind der Lagebericht, die Bilanz und die G + V Rechnung für das Geschäftsjahr 
2022 sowie der Bestätigungsvermerk und der Bericht des Aufsichtsrates beigefügt. 
 
 
 
 
 
    

 

 

Aufgestellt: 
Ehningen, 04.09.2023 

L u k a s  R o s e n g r ü n  
Bürgermeister 
 
 
 
 
A n l a g e n :  Anlage 1 zur GR 12.09.23_Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 

Anlage 2 zur GR 20.07.23_Bericht des Aufsichtrats 
Anlage 3 zur GR 12.09.23_Bestätigungsvermerk 
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